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VAV legt erneuerten Eigenheim- und Haushaltstarif auf

18.10.2019 – Der Versicherer hat an mehreren Stellen seines Eigenheim- und Haushaltstarifs geschraubt.
Beispielsweise ist Deckung für grobe Fahrlässigkeit nun in den Varianten „Exklusiv“ und „Top Exklusiv“
bis 100 Prozent der Versicherungssumme integriert. Die Höchstentschädigung bei Naturkatastrophen kann
in der Eigenheim gegen Mehrprämie auf 15 oder 30 Prozent der Eigenheimversicherungssumme
(höchstens 150.000 Euro) angehoben werden. Auch mit Blick auf das Smart Home und auf
Internetkriminalität wurden Anpassungen vorgenommen.

Die VAV Versicherungs-AG hat ihren Eigenheim- und Haushaltstarif in überarbeiteter
Form aufgelegt.

„Im Bereich Eigenheim wurde die Versicherungssumme pro m² und
Ausstattungsklasse nahezu verdoppelt, und auch im Bereich Haushalt wurde die
Versicherungssumme leicht erhöht“, teilt das Unternehmen mit.

„Best-Leistungs-Garantie“

Die seit 2017 in der Haushaltsversicherung eingeführte „Best-Leistungs-Garantie“
(VersicherungsJournal 22.2.2017) kann nun auch in der Eigenheimversicherung in
der Variante „Top Exklusiv“ gegen Mehrprämie vereinbart werden.

Die Garantie besagt: Wenn zum Zeitpunkt des Schadeneintritts ein anderer
Versicherer als die VAV einen leistungsstärkeren Tarif anbietet, so wickle die VAV den
konkreten Schadenfall aus dieser Polizze „entsprechend diesem leistungsstärkeren
Tarif“ ab.

Dies gilt unter bestimmten Bedingungen bzw. Einschränkungen. Beispielsweise gilt
die Garantie nicht bei Naturgefahren/-Katastrophendeckungen, All-Risk-
Deckungsvarianten, Schäden durch Vorsatz oder Haftpflichtschäden.

Grobe Fahrlässigkeit, Privat- und Sporthaftpflicht

In den Deckungsvarianten „Exklusiv“ und „Top Exklusiv“ integriert ist nun der
Einschluss der groben Fahrlässigkeit für alle Sparten bis 100 Prozent der
Versicherungssumme. In der Basis-Variante „Individuell“ ist der Baustein optional
erhältlich.

Auch die Privat- und Sporthaftpflicht wurde adaptiert: „Je nach Variante leistet die
VAV zwischen 2 Millionen Euro und 10 Millionen Euro vollen Schutz.“

Mit dem optionalen Zusatzbaustein „Erweiterte Privathaftpflicht Plus“ lässt sich der
Versicherungsschutz auf weltweite Gültigkeit für alle Personen im Haushalt
ausdehnen.

Naturkatastrophen

Überarbeitet wurde auch die erweiterte Elementardeckung im Hinblick auf
Naturkatastrophenfälle wie beispielsweise Hochwasser.

Die Höchstentschädigung der Katastrophendeckung für das versicherte Gebäude
könne nun gegen Mehrprämie auf 15 oder 30 Prozent der
Eigenheimversicherungssumme, höchstens aber 150.000 Euro, angehoben werden.

Auch in der Haushaltsversicherung ist eine Erhöhung möglich, hier jedoch mit 75.000
Euro begrenzt.

Smart Home und Assistance bei Internetkriminalität

In die Tarifüberarbeitung eingeflossen sind auch die Begleiterscheinungen des
technologischen Fortschritts. So biete die Variante „Top Exklusiv“ etwa bei einem
Einbruch auch dann Schutz, wenn keine offensichtlichen Einbruchspuren zu sehen
sind, da zum Beispiel ein Fingerprint-Türöffner gehackt wurde.

Auch die Haustechnik inklusive Smart-Home-Lösungen könne nun gegen
Mehrprämie abgesichert werden. Denn: Versicherungsschutz bestehe auch für
Schäden durch Computerviren, Hackerangriffe, Programmierungs- oder
Softwarefehler an haustechnischen Anlagen – zum Beispiel Installationen der
Energieversorgung –, Bussystemen und Keyless-Schließanlagen.

Und: „Bei Installation von Smart-Home-Geräten durch einen professionellen Anbieter
entfallen weiters bestimmte vertragliche Obliegenheiten gemäß den
Versicherungsbedingungen.“

Im Falle von Internetkriminalität – wie etwa Mobbing im Internet, Identitätsdiebstahl
oder E-Mail-Betrug – bieten bei Abschluss des Zusatzbausteines „Cyberschutz“
(Assistance) Experten telefonische Beratung.

Emanuel Lampert
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Weitere Artikel der Ausgabe vom 18.10.2019

Die Sieger der Asscompact Awards 2019

Elf Versicherer haben am Donnerstag in neun
Kategorien insgesamt 27 Auszeichnungen abgeholt.
Dabei teilen sich drei Unternehmen rund die Hälfte der
Top-3-Plätze. (Bild: Lampert) mehr ...

Spannungsfeld Schadenfall: Aus der Praxis eines Maklers

Das Spannungsfeld zwischen Makler und Versicherer sei
gesetzlich vorgeschrieben, so der anerkannte Experte Gerhard
Veits, der selbst auch Makler ist. Für den Makler stelle sich die
Frage, was ihm wichtiger ist: Sympathie oder Pflichterfüllung,
gute Schadensquote oder Haftung? (Bild: ÖVM) mehr ...

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

AK-Onlinerechner zum Vergleich von Haushaltsversicherungen

15.3.2019 – Wer sich für eine Haushaltsversicherung interessiert, kann beim
neuen Onlinerechner der Arbeiterkammer die „zehn besten Tarife“ abrufen und
vergleichen. mehr ...

Neue Online-Haushaltsversicherung der Uniqa

2.10.2019 – Mit einer Haushaltsversicherung, die zum Fixpreis online
abgeschlossen und monatlich gekündigt werden kann, will die Uniqa vor allem,
aber nicht nur junge Erwachsene ansprechen. mehr ...
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